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B E S C H L U S S V O R L A G E 
 

  Vorlage-Nr.: B 01/0135 

1 - Dezernat I Datum: 12.03.2001 

Bearb. : Herr  Grote Tel.: öffentlich nicht öffentlich 

Az. :  X  
 
Beratungsfolge Sitzungstermin 
 
Hauptausschuss 02.04.2001 
 
 
Verwaltungsgliederung und Sachgebietszuweisung an Stadträtinnen/Stadträte 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
 
 
 
Haushaltsrelevante Daten: 
 
Haushaltsstelle:  
Haushaltsplan:  
Ausgabe:  
Mittel stehen zur Verfügung:  
  
Folgekosten/Jahr:  
 
Erläuterungen zu den Folgekosten: 
 
 
Sachverhalt 
 
In der Sitzung des Hauptausschusses am 19.02.2001 TOP "Verwaltungsgliederung - Besprechungspunkt" habe 
ich erste Überlegungen für eine neue Verwaltungsgliederung skizziert und für die Sitzung am 02.04.2001 eine 
detaillierte Vorlage angekündigt. 
 
Nach der Gemeindeordnung (§ 65 Abs. 2) gliedert die Bürgermeisterin/der Bürgermeister die Verwaltung in 
Sachgebiete und weist den Stadträtinnen und Stadträten Sachgebiete zu. 
 
Gemäß § 65 Abs. 3 GO legt die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ihren/seinen Vorschlag zur Verwaltungsglie-
derung und Sachgebietszuweisung an die Stadträtinnen und Stadträte sowie Vorschläge zur Änderung der Ver-
waltungsgliederung und/oder der Sachgebietszuweisung der Stadtvertretung vor. Diese kann dem Vorschlag mit 
der Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Stadtvertreter/innen widersprechen. 
 
 
Der vor Jahren begonnene Verwaltungsreformprozeß soll weiter fortgesetzt werden. Erfahrungen aus dem tägli-
chen Handeln haben gezeigt, dass verschiedene Aufgaben noch besser erledigt und Synergien sinnvoller genutzt 
werden können. Vor diesem Hintergrund lege ich der Stadtvertretung einen neuen bzw. überarbeiteten Verwal-
tungsgliederungs- und Dezernatsverteilungsplan einschließlich Sachgebietszuweisung an die Stadträtinnen und 
Stadträte vor. 
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Gemäß beiliegenden Übersichten besteht künftig das Dezernat I aus: 
 
10  Hauptamt 
14  Rechnungsprüfungsamt 
16  Gleichstellungsstelle 
20  Amt für Finanzen. 
 
Dem Amt 10 ist zukünftig das Rechtsamt zugeordnet: 
 
105  Rechtsabteilung. 
 
Dem Amt für Finanzen ist zukünftig die Stadtkasse zugeordnet: 
 
204  Stadtkasse. 
(Bericht im Hauptausschuss am 05.02.2001, Vorlage M 01/0043) 
 
 
Dem Dezernat I soll neu der Eigenbetrieb Stadtwerke Norderstedt zugeordnet werden. Die Aufgabenverteilung 
ergibt sich gemäß Gemeindeordnung und Eigenbetriebsverordnung. 
 
Zum Dezernat I gehört zukünftig neben "106 - Strategische Steuerung" der Aufgabenbereich "AGENDA 21, 
Umweltqualitätsziele" als eigener Bereich 107. Beide Bereiche unterstehen hinsichtlich der Fachaufsicht dem 
Bürgermeister und hinsichtlich der Dienstaufsicht der Hauptamtsleiterin. 
 
 
Ferner ist neu eingerichtet: 
 
108  Servicebüro Bürgervorsteherin/Bürgermeister. 
 
Hier erfolgt die fachliche Zuordnung zur Bürgervorsteherin bzw. zum Bürgermeister entsprechend der Aufga-
benzuordnung.  
Die Dienstaufsicht wird von der Hauptamtsleiterin wahrgenommen. 
 
 
Das Dezernat II umfasst zukünftig die Ämter: 
 
30  Ordnungsamt 
40  Amt für junge Menschen 
44  Forum 
50  Amt für Soziales 
68  Amt für Gebäudewirtschaft. 
 
Im Ordnungsamt wird künftig eine neue Abteilung eingerichtet: 
 
324  Feuerwehr und Katastrophenschutz. 
 
Der Aufgabenbereich Katastrophenschutz war bislang im Hauptamt angesiedelt. Es ist sinnvoller, diesen mit den 
Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes in einer neuen Abteilung im Ordnungsamt zusammenzuführen.  
 
Dem Dezernat II soll das Amt für Gebäudewirtschaft (Amt 68) neu zugeordnet werden. Auf Grund der engen 
Verzahnung mit den Ämtern 32, 40 und 44 ist es im Hinblick auf eine Optimierung der Verwaltungsabläufe 
sinnvoll, diese Bereiche in einem Dezernat zusammenzuführen. Im Bereich 681 ist zusätzlich die Pflege für die 
Außenanlagen rund um die öffentlichen Gebäude angesiedelt worden. Diese Aufgabe gehörte früher zum Be-
reich des Amtes 69. 
 
 
Das Dezernat III umfaßt zukünftig die Ämter: 
 
60  Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 
70  Betriebsamt. 
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Die Ämter 15 (Umweltamt) und 69 (Amt Stadt als Lebensraum) mit Ausnahme des  
Bereiches 107 (Agenda 21 und Umweltqualitätsziele) werden zum neuen Amt 60 ( Amt für Stadtentwicklung, 
Umwelt und Verkehr) zusammengeführt und in Teamstruktur organisiert. 
 
Die Teams werden in Fachbereichen organisiert und sind direkt dem Dezernenten zugeordnet. Zum Amt für 
Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr gehören die Teams: 
 
601  Team Umwelt 
602  Team Beiträge 
603  Team Vermessung 
604  Team Verkehrsflächen 
605  Team Natur und Landschaft 
606  Bauaufsicht 
607  Stadtplanung 
608  Verkehrsaufsicht 
609  Norderstedt-Mitte. 
 
Gerade der engen Verzahnung von Belangen des Umweltschutzes und der Stadtentwicklung wird dann in diesem 
Amt Rechnung getragen. Im Rahmen der Verwaltungsoptimierung wird ferner das Team 608 Verkehrsaufsicht, 
das bisher dem Ordnungsamt als Teil der Abt. 321 zugeordnet war, als eigenständiges Team in das Amt für 
Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr übergehen. 
 
Die detaillierte Zuordnung ergibt sich aus dem beigefügten Verwaltungsgliederungs- und Dezernatsverteilungs-
plan. Diese werden während der Sitzung erläutert. 
 
Die Umsetzung ist stufenweise geplant, nachdem ich meinen Vorschlag der Stadtvertretung vorgelegt habe. 
 
 
Anlage(n) 

1) Dezernatsgliederung und Sachgebietszuweisung 

2) Gesamtverwaltungsgliederungsplan 
 


